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An den 

Stadtverordnetenvorsteher 

Peter Schill 

Am Markt 1 

37213 Witzenhausen 

 

 

          Witzenhausen, 01.05.2023 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Schill 

 

Für die kommende Stadtverordnetenversammlung mit Beratung im jeweils zuständigen Ausschuss möchte 

ich Sie bitten, folgenden Antrag zu berücksichtigen:  

 

Der Magistrat wird beauftragt, die Realisierung einer zusätzlichen Rad- und Fußgängerbrücke zu prüfen, 

zu planen und umzusetzen im Bereich der bestehenden historischen Werrabrücke/B451, analog zur 

Fortschreibung der Radverkehrsnetzplanung Witzenhausen/Radverkehrskonzept Altstadt vom LK Argus 

2010. 

Die erstellten Planungen und Maßnahmen der Umsetzung für die Werrauferumgestaltung flussaufwärts 

der bestehenden historischen Werrabrücke sollen dementsprechend angepasst und den Maßnahmen 

flussabwärts der Werrabrücke nach Möglichkeit vorgezogen und ein Brückenneubau integriert werden.  

 

Für dieses Projekt höchster Dringlichkeit im Sinne der Verkehrssicherheit und dem Schutze der 

Bürgerinnen und Bürger soll nach Möglichkeit keine Machbarkeitsstudie durch externe Dienstleister im 

Vorfeld der Maßnahme erfolgen, sondern die Fachlichkeit der zuständigen Behörden u.a. HessenMobil zu 

Rate gezogen werden unter Berücksichtigung aktuellster Gesetzesänderungen im Bereich 

Verkehrsplanung und Verkehrssicherheit. 

 

Notwendige Mittel bis zu 25 TEuro sollen aus dem laufenden Haushalt oder einem entsprechend 

vorzubereitendem Nachtragshaushalt für 2023 bereitgestellt werden. Eine Berücksichtigung im aktuell 

gültigen Investitionsplan ist seitens der zuständigen Gremien unter Wahrung von Frist und Form zu 

gewährleisten. Die betreffenden eigenen Gremien sollen rechtzeitig und fristgemäß informiert und 

geladen werden. 

 

Zielsetzung: Bau einer Rad- und Fußgängerbrücke flussaufwärts parallel zur historischen Werrabrücke mit 

Fertigstellung in 2026. 
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Begründung: 

 

Die historische Werrabrücke ist ein Nadelöhr zwischen Altstadt und Nordstadt. Die gleichzeitige Nutzung 

von Radfahrern sowie Fußgängern und dem motorisierten Verkehr stellt eine permanente Gefahr für alle 

Beteiligten dar. 

Eine teilweise Sperrung einer Gehwegseite, wie seit dem Unfall vom 03. März 2023, führt dazu, dass der 

ohnehin viel zu schmale noch vorhandene Gehweg auf der anderen Seite doppelt frequentiert wird. Die 

Begegnungen in beide Richtungen verdoppeln sich also und damit auch die Gefahr, dass eine Person auf 

die Straße gerät, zu Schaden oder gar zu Tode kommt. 

Zudem ist es der einzige Schulweg, der von der Nordstadt in die Altstadt führt. Für diese Wege gelten 

besondere Sicherheitsrichtlinien, die hier nicht mehr abgedeckt sind. Für eine kinderfreundliche 

Kommune ist die Werrabrücke schon unbeschadet kein Vorzeigeobjekt– und sie ist es mit einer 

halbseitigen Gehwegsperrung noch weniger. 

Zuguterletzt muss der allgemeinen Entwicklung Rechnung getragen werden und die Verkehrswende mehr 

unterstützt und weniger verhindert werden. Nur mit einem der heutigen Zeit angepassten 

Radwegekonzept steigen auch diejenigen Nutzergruppen um, die sich momentan aufgrund maroder oder 

fehlender Radwege dies sich nicht zumuten wollen. 

Das seitens der Stadt Witzenhausen aufgesetzte Klimaschutzteilkonzept hat nur Substanz, wenn diese 

deutlich ausgesprochenen Wünsche der BürgerInnen und Bürger gehört und berücksichtigt werden. 

 

Bezüglich eines Ersatzneubaus der Werrabrücke westlich der jetzigen historischen Brücke: Das Nadelöhr 

wird bleiben, denn war im Jahr 2021 noch laut Aussage des Bürgermeisteramtes mit dem Beginn der 

Realisierung eines Ersatzneubaus nicht vor 2028 zu rechnen, wurde aus derselben Quelle erklärt, dass 

„eine verbindliche Aussage zu einem möglichen Baubeginn nicht möglich“ sei. Die in 2022 genannten 

Daten seitens HessenMobil bezogen sich auf einen Baubeginn auf „etwa 2032“. 

 

Weitere Ausführungen mündlich. 

 

 
FWG Witzenhausen 

Für die Fraktion 

Oliver Engel 
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